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contrarium non obſtantibus . In quorum omnium fidem ac teſtimonium

has noſtras literas patentes confici , ſigillique noſtri , quo in talibus vti -

mur , appenſione communiri fecimus . Datum Bataviæ Anno Incarna -

tionis Dominicæ Milleſimo quingenteſimo octuageſimo primo die vero

VI . Menſis Auguſti , Pontificatus prælibati ſanctiſſimi Domini noſtri Do -

mini Gregorii Pap XIII , Anno decimo .

F . FELICIANUS Eypiſcopus Scalenſis . N. A. mpp .

( L. S. )

CCCCLXXXVII .

RUDOLPEI II . IMP . LITTERR , dUIBUS ERNESTO

FRIDERICO , JACOBO0 ET GEORGIO FRIDERICO

MARCH . BAD . PRIVILEGIA CON -

FIRMANTUR .

A N N M D

Ex Tabulario Badenſi .

V Fir Ruporr der ander von Gottes Gnaden , erwählter Römi -

ſcher Kayſer , zu allen Zeiten Mehrer des Reichs , in Germa -

nien , zu Hungarn , Behaimb , Dalmatien , Croatien vnd Sclavonien &e .
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König , Ertzhertzog zu Oeſterreich , Herzog zu Burgund , zu Brabant ,

zu Steyr , zu Cärndten , zu Crain , zu Lützenburg , zu Wirtemberg ,

Ober - vnd Nider - Schleſien , Fürſt zu Schwaben , Marggrave des heili -

gen Römiſchen Reichs , zu Burgaw , zu Mähren , Ober - vnd Nider -

Lauſsnitz , gefürſteter Grave zu Habſpurg , zu Tyrol , zu Pfirdt , zu

Kyburg vnd zu Görtz , Landgrave in Elſaſs , Herr auf der Windiſchen

Mark , zu Portenaw vnd zu Salins &c . bekennen offentlich mit dieſem

Brieff vnd thun kund allermänniglich , wiewohl wir von Römiſcher

Kayſerlicher Würdigkeit , darein vnſs Gott durch ſeine göttlich Gütig -

keit geſezt hat , allezeit genaigt ſeyn , allen vnſern vnd des Reichs Vn -

derthanen vnſer Gnad vnd Fürderung zu beweiſen ; ſo ſeyn wir doch in -

ſonders mehr begierlicher denen vnſer Kayſerlich Gonſt genediglichen

mitzutheilen , die vnſer vnd des Reichs forderſte Glieder ſeindt vnd vnſs

die Bürde des heiligen Reichs zu verweſen , mit zu tragen helfen vnd

ſich darinn getrewlich vnd ſtettiglichen beweiſen vnd vnverdroſſen fin -

den laſſen . Wann nun die Hochgebohrnen Philipps Marggrav zu Baden

vnd Grave zu Spanheim vnſer lieber Oheim vnd Fürſt für ſich ſelbs vnd

dann die auch Hochgebohrnen Ludwig des Heiligen Römiſchen Reichs

Ertztruchſaſs vnd Philipps Ludwig , baide Pfalzgrafen bey Rhein , Her -

zogen in Bayern , Grafen zu Spanheim vnd Veldentz , auch Ludwig ,

Hertzog zu Würtenberg vnd Tek , Graf zu Mumpelgardt , vnſere liebe

Oheimen , Vetter , Churfürſt vnd Fürſten , als Vormünder weilandt des

Hochgebornen Carls , Marggraven zu Baden vnd Hachberg &c . nachge -

laſſener Söhne , Ernſt Friderichen , Jacoben vnd Georg Friderichen ,

Gebrüder , Marggraven zu Baden vnd Hochberg , an Statt jetzgenann -
ter ihrer Pfleg - Söhne , auch für weylend Marggraf Chriſtoffen zu Baden
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hinderlaſſene Sßhne vnſs demutiglich angeruffen vnd gebetten haben ,

daſs wir ihnen vnd ihren Erben , Marggraven au Baden , all vnd jeglich
ihr Recht , Würdigkeit , Regalia , Freiheit , Gnad , Handveſt , Schrift ,

Brief , Privilegia , Gewonheiten vnd Herkommen , die zu ihren Für -

ſtenthumben , Marggrafſchaften vnd Herrſchaften gehören vnd ſo viel

vnd wie die in den Verträgen vnder Ihnen aufgericht , ihr jedem zuge -

ſtellt ſeyn , die ihre Voreltern von Weylendt vnſern Vorfahren am Reich

Römiſchen Kayſern vnd Königen löblicher Gedechtnuſs erworben vnd

darũber haben , au beſteten , zu befeſten vnd zu confirmiren genediglich
geruchten , deſs haben wir angeſehen ſolch der vorgenannten vnſer le -

ben Oheim , Vettern , Churfürſten vnd Fürſten redlich vnd ziemblich

bette , auch merklich getrewe Dienſte vnd Ehre , die bemelter ihrer

Pfleg - Söhne Vorfordern , Marggraven zu Baden , vnſern Vorfahren am

Reich vnd vnſs biſsher gethan vnd erzeigt haben, vnd Sie vnſs vnd dem

Heiligen Reich hinfür vnd in künſtig Zeit wohl thund mögen vnd ſol -

len . Vnd darum mit ſonderlichem Rath vnſer vnd des Reichs Churfür -

ſten , Fuürſten , Graven , Freyen , Herren , Edlen vnd Getrewen , mit

wohlbedachtem Muth vnd rechter Wiſſen , ihnen all vnd jeglich ihr Recht ,

Würdigkeit , Regalia , Freiheit , Gnad vnd Privilegia mit allen vnd

jeglichen ihren Puncten , wie die von Wort zau Wort lauten vnd begrif -

fen ſeyn , die obgedachte ihre Eltern vnd Vordern vber all vnd jeglich

Stük vnd Sachen von Römiſchen Keiſern vnd Königen erworben vnd

darüber haben , vnd darau ihre Fürſtenthumb , Marggrafſchaften , Graf -

ſchaften , Herrſchaften , Gerechtigkeit , Freiheit , Landgericht , Beſi -

tzung , Aigenſchaft , Veſten , Stätt , Land vnd Leut , Clöſter , Vog -

teyen , Mann , Mannſchaften , Lehen , Lehenſchaften , geiſtlichen vnd
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Weltlichen Zwing , Bänn , Crayſs , Wält , Waid , Höltzer , Buſch , Veld ,

Waſſer , Waſſerlauff , Fiſcherey , Gejaidt , Wiltpänne , Gericht , Gelait ,

Müntz , Bergwerk , Zoll , Zinſs , Gült vnd alle Pfandſchaft vnd Ambt

mit allen ihren Zugehörungen , wie man die mit ſonderlichen Worten

benenuen mag , die ihre Eltern vnd Vordern redlich beſeſſen vnd herge -

bracht haben vnd die genannten vnſere Oheimen vnd Fürſten , Marggra -

ven zu Baden vnd an der vnmündigen Stätt obgenannte Vormünder je -

tzo innen haben , gnediglichen befeſtiget , confirmirt vnd beſtèettet , be -

veſten , confirmiren vnd beſtäten Ihnen auch all vnd jeglich vorgenannt

Stuk vnd Sachen von Römiſcher Kayſerlicher Macht Vollkommenheit

wiſſentlich in Kraft diſs Briefs vnd mainen , ſetzen vnd wollen , daſs

dieſelben Marggraven zu Baden vnd ihre Erben , bey den ehegemelten

ihren Fürſtentlumben , Marggravſchaften , Grafſchaften , Landen , Herr -

ſchaften vnd den gemelten Briefen , Privilegien , Handveſten vnd allen

ihren Articuln , Punkten vnd Innhaltungen gäntzlich bleiben ſollen ,

von allermänniglich vngehindert , vnd ob das wäre , daſs wir oder vn -

ſere Vorfahren am Reich , Römiſche Keyſer oder König jemandts , in

was Würden , Staats oder Weſens die wären , einicherley Freiheit ,

Gnad , Brief oder Privilegia gegeben hätten oder in künftig Zeit von

vnſs oder vnſern Nachkommen am Reich gegeben würden , die wider

olch vnſer lieben Oheimen vnd Fürſten , Marggrafen zu Baden Gerech -

tigkeit , Privilegia , Briefe vnd redlich Herkommen , ihrer Fürſten -

thumb , Marggrafſchaften , Grafſchaften , Herrſchaften , Gebiethe vnd

Zugehörungen wären oder geſeyn möchten , ſetzen vnd wollen wir , daſs

dieſelben all vnd jeglich den gemelten Marggraſen von Baden , ihren

Erben



HIST‚ “ TAοRINM GBADUEY1 137

Erben vnd Nachkommen an ihren Herrlichheiten , Rechten , Freihei -

ten , Briefen , Privilegien vnd Herkommen keinen Schaden fügen oder

bringen , ſonder ihnen daran gantz vnſchedlich ſeyn ſollen , daſs wir

auch , ſo viel die hie wider ſeyn möchten , alſs ob die von Wort zue

Wort hierin begriffen wären , die wir auch alſo gemelt vnd auſsgedrukt
haben wöllen gegen den gemelt vnſern Oheimen vnd Fürſten , Marggra -

ven zu Baden vnd ihren Erben in diſem Fall derogiren von obbeſtimbter

Römiſcher Kayſerlicher Macht Vollkommenheit mit diſem Brieffe , vnd

gebiethen darauf allen vnd jeglichen vnſern vnd des heiligen Römiſchen

Reichs Churfürſten , Fürſten , Geiſtlichen vnd Weltlichen , Prelaten ,

Grafen , Freyen , Herren , Rittern vnd Knechten , Ambtleuten , Land -

vögten , Landrichtern , Richtern , Räten , Burgermeiſtern , Burgern

nd Gemeinden vnd ſonſt allen andern vnſern vnd des Reichs Vnder -

thonen vnd Getrewen ernſtlich vnd veſtiglich mit dieſem Brieff , daſs

Sie die vorgenanten vnſere Oheimen vnd Fürſten , Marggraven zu Ba -

den , ihre Erben vnd Nachkommen wider dieſe vnſer Kayſerlich Befe -

ſtigung vnd Beſtetigung , nicht hindern , noch irren in kein Weiſse , ſonnder

Sie dabey getrewlichen vnd ohne Irrung bleiben laſſen , alſs lieb Ihnen

allen ſey vnſer vnd des Reichs ſchwähre Vngnad vnd die Pœn in derſel -

ben vnſer Oheimen vnd Fürſten , der Marggraven zu Baden Brieffen vnd

Privilegien begriflen , zu vermeyden , mit Vrkund diſs Briefs beſigelt

mit vnſerm Kayſerlichen anhangenden Iunſigel . Geben in vnſer vnd

des Reichs Stadt Augſpurg , den elften Tag des Monats Septembris ,

nach Chriſti vnſers lieben Herrn vnd Seligmachers Geburt Funfzehen -

hundert vnd im zwey vnd achzigiſten , vnſerer Reiche , des Römiſchen

Cod . Dipl . P . III . 8
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im Sibenden , des Hungariſchen in zehenden vnd des Boheimiſchen

auch im Sibenden Jahren .

ereF .

FF

CCCCLXXXVIII .

LITTERKÆKR INVESTITURER TUTORIBUS ERNESTI

FRIDERICI , IACOBI , ET GEORGGII FRIDERICI ; ,

K RUDOLPHO II . IMPERATORE

DATÆ .

N0

Ex Tabulario Bade uſi.

I Jir Roporyy der ander von Gottes Gnaden , erwölter Römiſcher

Kayſer , zu allen Zeittenn Mehrer des Reichs , inn Germanien ,

zu Hungern , Beheim , Dalmatien , Croatien vnnd Sclauonien &c . Kö —

nig , Ertzhertzog zu Oſterreich , Hertzog zu Burgundt , 2u Brabandt ,

zu Steyer , zu Kerntenn , zu Crain , zu Lutzemburg , zu Württembergk

Ober - vnnd Nider - Schleſien , Fürſt zu Schwabenn , Marggraue des hey -

ligenn Römiſchenn Reichs zu Burgaw , zu Märhern , Ober - vnnd Nider -

Lauſsnitz , gefürſter Graue zu Habſpurgk , zu Tyrol , zu Pfierdt , 2u

Kiburg vnnd zu Görtz &c . Landtgraff zu Elſaſs , Herr auff der Windi —

ſchen Marck , zu Portenau vnd Salins &c . Bekennen öffentlich mit

—


	Seite 133
	Seite 134
	Seite 135
	Seite 136
	Seite 137
	Seite 138

